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 Veröffentlicht am 25.08.2004

Rechtssatz

Ein Geschädigter, der als Zeuge unter Wahrheitsp icht nicht einmal diejenige Seite seiner Windschutzscheibe

anzugeben vermag, wo ein von der (uneinsehbaren) Lade äche des vorausfahrenden Sattelanhängers

heruntergefallener Stein diese durchschlagen haben soll, sodass vorne alles voller Splitter gewesen sei, verleiht seiner

Polizeianzeige keine weitere Glaubwürdigkeit.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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